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Gemeinde Denklingen 
 

 

Beschlussvorlage 
01/2022/2553 

Sachgebiet 

Amtsleitung/Bürgermeister 

Sachbearbeiter 

Verwaltungsrat Herr Hartmann 

Aktenzeichen 

6311 02-21496 

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Gemeinderat 06.12.2022 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Absicht der Einziehung einer öffentlichen Straßenfläche -  Einziehung einer 
Teilfläche der Ortsstraße „Bergstraße„ 

  
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Von der als Ortsstraße gewidmeten Straße „Bergstraße“ in der Gemeinde Denklingen, Landkreis 
Landsberg am Lech, Regierungsbezirk Oberbayern soll ein Teilstück eingezogen werden. Die 
Ortsstraße "Bergstraße“ betrifft die kompletten Fl.Nrn. 2/50, 345/14, 345/15, und 354/2 der 
Gemarkung Denklingen (620 m). Sie beginnt an der Kreisstraße „Hauptstraße“, Fl.Nr. 2/9 der 
Gemarkung Denklingen und endet an der Ortsstraße „Vorderberg“, Fl.Nr. 337 der Gemarkung 
Denklingen. Das dazwischenliegende Stück der Ortsstraße „Bergstraße“; Fl.Nr. 345/15 der 
Gemarkung Denklingen (84 m) wird eingezogen. 
Begründung:  
Das Teilstück der Straße „Bergstraße“ wurde mit Vertrag zur Urkunde des Notars Dr. Christoph 
Reymann in Landsberg am Lech vom 13.10.2022, URNr. R 812/2022 veräußert. 
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